
 

 

 
 

SCHUTZKONZEPT  
EXTERNE PROJEKTWOCHEN HERBST 2021 
 
Teilnahme 
 
• Es dürfen nur Schüler*innen mit einem Zertifikat aufgrund Imp-

fung, Genesung oder negativem Antischnelltest (PCR: nicht älter 
als 72 h, Antigenschnelltest: nicht älter als 48 h) teilnehmen. Das 
Zertifikat muss bis Sonntagabend 18.00 Uhr der Klassenlehrperson 
zugestellt werden. Die Klassenlehrperson meldet danach alle 
Schüler*innen ohne gültiges Zertifikat dem Stufenprorektorat. 
 

Maskentragpflicht 
 
• Die Hygienemaske darf in den Innenräumen nur zur Verpflegung, 

Körperhygiene und während dem Schlafen abgelegt werden. 
• Im Freien darf die Maske abgezogen werden.  
• Beim Besuch von öffentlichen Einrichtungen wie Restaurant, Mu-

seum, Hallenbad, kulturelle Veranstaltungen, etc. gelten deren 
Schutzmassnahmen. Wer diese nicht erfüllt, darf die Einrichtung 
bzw. Veranstaltung nicht besuchen. Diese Schüler*innen absolvie-
ren ein Spezialprogramm. Zertifikatspflichtige Ausflüge sind der 
Schulleitung vorgängig mitzuteilen (z. B. im Wochenprogramm).  

• Ein Antigenschnelltest vor Ort kann auf Schulkosten* organisiert 
und durchgeführt werden (ev. Reservation bei einem Testcenter 
vor der Projektwoche). Bitte darauf achten, dass Ausflüge mit Zer-
tifizierungspflicht an aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. 

• Weitere Schutzmassnahmen des Aufenthaltsortes/-kantons sind 
zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
*  Bitte Gesamtrechnung als Spesen einreichen. 


